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A.   Allgemeines zu Ausgleichszahlungen
- Definition und Abgrenzung des Begriffes „Ausgleichszahlung“
- Voraussetzungen für die Zahlung eines Ausgleiches
- Ablauf des Verfahrens

B.   Empfehlungen der LfL für die Höhe des Ausgleichs
- Berechnungsmethodik
- Datengrundlage der LfL-Empfehlungen
- LfL-Tabellen mit Empfehlungen für Ausgleichsbeträge

C.   Diskussion
- Fragen, Anmerkungen und Anregungen?



Institut für Betriebswirtschaft
und Agrarstruktur

● Entschädigung = Einmalige Zahlung zum Ausgleich von Nutzungs-
verboten und – einschränkungen, die einer Enteignung
gleich kommen

-> beschränkt auf Ausnahmefälle

● Prämie = freiwillige Zahlung, um das Eintreten eines bestimmten 
Ereignisses (z. B. niedrigere Düngung) oder das Erreichen im Vorfeld 
definierter Ziele (z. B. niedriger N-min) zu honorieren.

-> für freiwillige Leistungen
-> Grundlage: privatrechtlicher Vertrag

● Ausgleichsleistung = Jährliche Zahlung zum Ausgleich eines 
wirtschaftlichen Nachteils, der durch die Einhaltung höherer 
Anforderungen an die Bewirtschaftung entsteht.

-> für per Gesetz erbrachte Sonderleistungen
-> Grundlage: WSG-Verordnung, BayWG, WHG
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Definition und Abgrenzung des Begriffes „Ausgleichszahlung“
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Voraussetzungen für den Ausgleich nach BayWG 32
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nein

ja

Praktisch vorhandene Bewirtschaftungsform?

nein

ja

Bewirtschaftung nach guter fachlicher Praxis?

nein

ja

Betriebliche Notwendigkeit?

ja

nein

Innerbetriebliche Umorganisation möglich?

ja

nein

Inanspruchnahme von KULAP/VNP mit gleichen 
/strengeren Bewirtschaftungseinschränkungen?

Kein

Anspruch

auf 

Ausgleich

vorhanden

Ausgleich nach Art. 32 BayWG erforderlich
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● Antragstellung: formlos durch den Landwirt beim jeweiligen    
Begünstigten (Wasserversorger, Freistaat Bayern, ...)

● Angaben zum Antrag: 
– Angaben zu den Flächen (Größe, Flurnummer, Nutzung, Lage in 

Schutzzone)
– Angaben zu den einschränkenden Anforderungen der WSG-VO und 

den daraus entstehenden wirtschaftlichen Nachteilen (Minderertrag, 
Mehraufwand, zusätzliche Aufwendungen, Qualitätsminderung...)

– Angaben zur Höhe der beantragten Ausgleichszahlung (nach LfL-
Empfehlung oder plausibel begründet, wenn darüber hinausgehend)

– Evtl. bezogene Leistungen von Dritten angeben (KULAP, VNP, ...)
● Im Konfliktfall:

– Uneinigkeiten über die Höhe der Ausgleichsleistung klärt die jeweilige 
Kreisverwaltungsbehörde in Zusammenarbeit mit dem AELF und ggf. 
dem Wasserwirtschaftsamt

– Lehnt der Ausgleichsverpflichtete den Anspruch schon dem Grunde 
nach ab, muss dieser letztendlich vor Gericht geltend gemacht werden
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Ablauf des Verfahrens
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Berechnungsmethodik

● Berechnung:
Ausgleichsbetrag = 
Deckungsbeitrag ohne wirtschaftliche Einschränkungen -
Deckungsbeitrag mit wirtschaftlichen Einschränkungen 

● Der Deckungsbeitrag ist dabei
– die Differenz zwischen den erzielten Erlösen (Umsatz) und den 

variablen Kosten
– der Betrag, der zur Deckung der Fixkosten zur Verfügung steht

● Zu beachten: 
– Evtl. frei werdende Arbeitsstunden werden nicht gegengerechnet, da 

diese im Betrieb meist nicht sinnvoll verwertet werden können.
– In der Praxis entstehende Lohnkosten können über die in den 

Pauschalen zugrunde gelegten mittleren Lohnkosten hinausgehen 
Zusätzliche Wegezeiten/Rüstzeiten z.B. im Falle kleiner Parzellen 

müssen daher zusätzlich berechnet werden.
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Datengrundlage der LfL-Empfehlungen

o KTBL-Daten (Internet, kostenpflichtiger Zugang): Bewertung von 
Arbeitsvorgängen und Positionen, Lohnansatz, Preise

o INVEKOS-Daten (nicht öffentlich): Viehbestände und Nutzungen aus 
dem Mehrfachantrag und der HIT Erstellung von bayerntypischen 
Muster-Fruchtfolgen und Errechnung einer Bayern-Mischgülle

o Landesamt für Statistik (Sonderauswertung): Allgemeine 
Ertragsentwicklung (Verwendung des 5jährigen Mittels)

o Deckungsbeiträge (Internet): LfL Deckungsbeiträge und 
Kalkulationsdaten

o Eigene LfL- Erhebungen (nicht öffentlich): Marktpreise von Saatgut 
und Düngemitteln, 5-jähriges Mittel

o Düngeverordnung: Nährstofffracht je GV je Tierart, Grenzwerte 
Gülleausbringung
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LfL-Tabellen mit Empfehlungen für Ausgleichsbeträge
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Beispiel für die Verwendung der Tabelle 1:

Ein Mastbetrieb mit 50 ha hoch ertragsfähigem Acker- und Grünland 
besitzt 90 GV und liegt mit 3,2 ha Grünland und 8,5 ha Ackerland in 
einem Wasserschutzgebiet. 
Auf diesen - hoch ertragsfähigen - Flächen darf ganzjährig kein 
Wirtschaftsdünger ausgebracht werden.

-> GV-Besatz = 90GV/50ha = 1,8GV/ha
-> Flächenanteil im WSG = (3,2 ha + 8,5 ha)/50ha *100 = 23,4%
-> Ausgleichsleistung laut Tabelle 1: Beträge aus den Zellen 

„GV-Besatz ab 1,5 “ und „Flächenanteil 20%“ verwenden:

3,2 * 87 € (Grünland) +  8,5 * 58 € (Acker) = 771,40 € pro Jahr
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Berechnungsgrundlagen und Annahmen in Tabelle 1:
- Anfallende Güllemenge wird auf die Flächen außerhalb des  
Schutzgebietes verteilt bis zur Grenze von 170 kg N/ha/Jahr.

- Die darüber hinaus gehende Menge wird abgegeben und 
dafür Mineraldünger zugekauft.

- Güllemenge je GV wird je nach Acker- oder Grünland    
differenziert nach dort vorherrschender Viehart betrachtet.

- Ausgleichsbetrag = Kosten Mineraldünger 
+ Kosten Mineraldüngerausbringung
- Maschinenkosten Gülleausbringung

- Nicht enthalten sind höhere Transportkosten für die 
Gülleausbringung auf entlegenere Flächen -> Tabelle 2

Johanna Schöber, 19.06.2013 11

LfL-Tabellen mit Empfehlungen für Ausgleichsbeträge
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Annahme:
- die auf den näher gelegenen Flächen im Wasserschutzgebiet    
nicht ausbringfähige Gülle muss mit erhöhten Transportkosten  
auf weiter entfernte Flächen gebracht werden.

- Pro zusätzlichen Kilometer werden rund 25 ct/cbm veranschlagt.
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LfL-Tabellen mit Empfehlungen für Ausgleichsbeträge

● Sonderfall Klärschlamm, Kompost und Gärreste aus 
betriebsfremden Anlagen:
Generell: keine betriebliche Notwendigkeit zur Ausbringung, daher 
kein Anspruch auf Ausgleichsleistungen
Ausnahme: Ausbringung von Gärresten im den gelieferten 
Substraten entsprechenden Umfang.

-> Ermittlung der anfallenden Menge und Nährstoffgehalte von 
Gärresten ausgehend von gelieferten Substraten:
http://www.lfl-design3.bayern.de/iab/duengung/39709/

-> bei im Wesentlichen gleichen Nährstoffgehalten Verwendung der
Tabelle 1 für Wirtschaftsdünger möglich

-> anderenfalls zunächst näherungsweise Berechnung der 
nährstoffäquivalenten Menge vornehmen
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Ausgleichsbetrag =  Deckungsbeitragsdifferenz bei Ausweichen auf 
wirtschaftlich schwächere Kulturen + Kosten eventueller Mehrarbeit.
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Annahme: Mehr Transportaufwand (v.a. bei der Ernte) bei 
weiter entfernten Flächen

Beispiel: Ein Landwirt verlagert den Silomaisanbau auf eine 
2 km weit entfernte 7,5 ha große Fläche mit 
ungünstigem Ertragsniveau.

Ausgleichsbetrag = 7,5 * 27,45 €
= 205,88 € pro Jahr
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Ausgleichsbetrag =

Variable Kosten Anbau GPS
- Variable Kosten Anbau Silomais
+ zusätzliche Futterkosten 
- zusätzliche Arbeitskosten (hier: 0)

= je nach Standort 632,4 – 844 €/ha pro Jahr

c
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Ausgleichsbetrag: Variable Kosten Zwischenfruchtanbau
+ Mehrarbeit
- Futterwert bei Nutzung

= 58 – 143 €/ha pro Jahr
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LfL-Tabellen mit Empfehlungen für Ausgleichsbeträge

● Beispiel für die Verwendung der Tabelle 7:
Ein Betrieb ohne Hackfrüchte baute bisher auf 40% seiner 
Flächen Silomais an. 4 ha (mittlerer Standort) müssen nun 
aufgrund der WSG-VO als Grünland genutzt werden. Der 
Aufwuchs wird als Heu verkauft und der fehlende Silomais 
zugekauft.
Ausgleichsbetrag = 4 * 304 € = 1216 €/Jahr

Leider wird die Versorgung mit Maissilage immer schwieriger, 
da der benachbarte Landwirt seine Biogasanlage erweitert. 
Der Betrieb beschließt, einen Teil des Aufwuchses als 
Grassilage mit zugekauftem Kraftfutter selbst zu verfüttern 
und den verbleibenden Überschuss als Heu zu verkaufen.

Ausgleichsbetrag = 4 * 545 € = 2180 €/Jahr
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● Verwendungsmöglichkeiten der Tabellen:
- wenn einzelne Flächen eines Betriebes betroffen sind
- bei Auflagen nach Muster-WSG-VO

● Einzelfallbezogene Berechnungen sind erforderlich für:
- Betriebe, die mit dem Großteil oder allen Flächen in einem   
WSG liegen 

- von Muster-WSG-VO abweichenden Auflagen

● Aktualisierung der Tabellen geplant für Herbst 2013!
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LfL-Tabellen mit Empfehlungen für Ausgleichsbeträge
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Wir laden herzlich ein:

LfL‐Tag der offenen Tür 2013
Sonntag, 23. Juni 2013 

10:00 ‐ 17:00 Uhr 

Freising
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